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wird ihm für die Dauer der Verhandlung über den vorlie
genden Gegenstand während desselben Tages das Wort 
entzogen.

(4) Gegen eine Ordnungsmaßnahme kann der Betref
fende spätestens am folgenden Werktag schriftlich Ein
spruch erheben. Der Einspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung und ist zur Entscheidung durch die Volkskam
mer auf die nächste Tagesordnung zu setzen. Die Entschei
dung erfolgt ohne Beratung.

§ в
Den Präsidenten vertritt in der Leitung der Sitzung der 

erste Stellvertreter. Ist dieser verhindert, so vertritt ihn 
nach freier Vereinbarung ein anderes Mitglied des Präsi
diums.

§7
Die Verhandlungen der Volkskammer und ihrer Aus

schüsse sind öffentlich. Auf Verlangen von zwei Dritteln 
der anwesenden Abgeordneten, in den Ausschüssen auf 
Verlangen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder, wird 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

§ 8
(1) Alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Gegen

stände sind auch während der weiteren Beratung in der 
Volkskammer und in den Ausschüssen gegenüber jeder
mann, außer gegenüber den Abgeordneten und den Mit
gliedern des Ministerrates, geheimzuhalten.

(2) Die Veröffentlichung einer Dokumentation über einen 
nicht öffentlich behandelten Gegenstand kann mit Zwei
drittelmehrheit beschlossen werden.
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